
Das Einvernehmen zum Bau- und Befreiungsantrag vom 27.01.2009 für den Neubau eines 
Wohn- und Geschäftshauses auf einer Fläche in Meckenheim, Hauptstr. 82, Gemarkung 
Meckenheim, Flur 21, Flurstück 61 wird erteilt. 


